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Betrifft

Flexibilisierung von Betreuungszeiten geman § 48 Kinderbildungsgesetz
Fortschreibung der Férdergrundsatze

Beratungsfolge

110.06.2021  Ausschuss fiir Kinder, Jugendliche und Familien Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Ausschuss fur Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Munster beschlief3t die For-
dergrundsatze fur die Flexibilisierung von Betreuungszeiten gem. § 48 KiBiz anzupassen.
Die Verwaltung wird beauftragt, die erhéhten Landeszuschisse bedarfsgerecht an die Tra-
ger von Kindertageseinrichtungen weiterzuleiten.

2. Die Forderung wird fur ein weiteres Jahr erprobt und evaluiert. Die Ergebnisse und die Ent-
wicklung individueller Betreuungsmodelle werden im Rahmen der politischen Beratung dar-
gestellt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Der Rat der Stadt Munster hat am 26.08.2020 mit der Vorlage V/0574/2020 ,,Zuschisse zur Flexibi-
lisierung der Betreuungszeiten nach § 48 Kinderbildungsgesetz ab dem 01.08.2020“ einen pauscha-
lierten Zuschuss flr die Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung beschlossen.

Dieser Zuschuss des Landes NRW ist gem. § 48 Abs. 3 KiBiz durch das Jugendamt um 25 Prozent
zu erhdéhen und an die Trager von Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege weiterzuleiten.
Das Budget der Stadt Minster wurde wie folgt festgesetzt:

Kindergartenjahr Landeszuschuss (LZ) |Stadt. Anteil (25% LZ) | Gesamtsumme

2020 / 2021 697.200 € 174.300 € 871.500 €

2021 /2022 1.045.800 € 261.450 € 1.307.250 €

2022/ 2023 1.394.400 € 348.600 € 1.743.000 €
3.137.400 € 784.350 € 3.921.750 €

Die Aufwendungen und Ertrage teilen sich in den Jahren 2021 bis 2023 wie folgt auf.
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Teilergebnisplan
Haus- Betrag Bemer-
Nr. Bezeichnung halts- € kungen
jahr
Produktgruppe 0601 Forderung von Kindern in
Tagesbetreuung
Zeile 02 Zuwendungen und allge- 2021 871.500
meine Umlagen 2022 1.220.100
2023 697.200
Zeile 15 Transferaufwendungen 2021 1.089.375
2022 1.525.125
2023 871.500

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermachtigungen sind 2020 bereits fir die Jahre bis 2023 bei der
0. g. Produktgruppe eingeplant worden. Mit dieser Vorlage entstehen diesbezlglich keine dartber-
hinausgehenden Kosten.

Begriindung:
1. Entwicklung der flexiblen Betreuung gemaR § 48 KiBiz

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 29.11.2019 das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung
der frihen Bildung beschlossen. Das Gesetz trat zum 01.08.2020 in Kraft und andert das Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) umfassend.

Mit dem § 48 gewahrte das Land NRW erstmalig zum Kindergartenjahr 2020/2021 jedem Jugendamt
einen pauschalierten Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten. Die Bezuschussung dient
der finanziellen Férderung von kind- und bedarfsgerechten, familienunterstiitzenden Angeboten in der
Kindertagesbetreuung. In § 48 Abs. 1 KiBiz werden exemplarisch verschiedene Moglichkeiten aufge-
zeigt, fur die eine Bezuschussung madglich ist.

Auf dieser Grundlage entwickelte die Verwaltung, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft flexible
Kindertagesbetreuung / der Arbeitsgemeinschaft 5 nach § 78 SGB VIII, Férderkriterien und Férderan-
satze.

Mit der Vorlage V/0574/2020 ,Zuschusse zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten nach § 48 KiBiz
ab dem 01.08.2021“ wurde mit dem Beschluss des Rates vom 26.08.2020 die Weiterentwicklung der
stadtischen Modelle FlexiZeit, ExtraZeit sowie eine Forderung reduzierter Schlief3tage in Kinderta-
geseinrichtungen festgelegt.

Die Kindertageseinrichtungen in Minster konnten ab dem 01.08.2020 Fordermittel zur flexiblen Kin-
dertagesbetreuung beantragen. Im laufenden Kitajahr haben zehn Trager die neuen Férdergelder
beantragt und stadtweit Angebote zur flexiblen Betreuung etabliert.

In insgesamt 24 Kitas konnte die Offnungszeit im Rahmen der FlexiZeit auf bis zu 50 Stunden erwei-
tert werden, so dass Eltern die Betreuungszeiten ihrer Kinder entsprechend ihrer familiaren Bedarfe
individuell planen kénnen. Das hei3t Familien kdnnen im Rahmen der Kitadffnungszeit ihre Kinder
z.B. frher in die Kita bringen, oder auch erst spater abholen. Hierbei werden weiterhin die von den
Eltern gebuchten Betreuungszeiten von bis zu 45 Stunden in der Woche zugrunde gelegt.

In zwoIf Einrichtungen im Stadtgebiet wurde in Kitas die ExtraZeit geférdert. Diese Férderung ermdg-
licht eine individuell erweiterbare Betreuung in der Einrichtung. Mit der ExtraZeit konnen Familien bei
Bedarf im Einzelfall - additiv Uber ihre gebuchten Betreuungszeiten hinaus - eine Betreuung in der
Kita in Anspruch nehmen. Elternbeitrage fur diese zusatzliche Betreuungszeit werden geman § 51
KiBiz ausgeschlossen.

Als neues Modell zur flexiblen Betreuung konnte in Miinster eine Reduzierung der SchlieRtage in der
Kita gefordert werden. Diese Forderung nahmen 14 Einrichtungen in Munster in Anspruch. Die Redu-
zierung der SchlieBtage ermdglicht es Familien, ihre Familienurlaubszeit flexibel festzulegen.
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Festzuhalten ist, dass im Kitajahr 2020 / 2021 die Betreuung von Kindern als auch die Flexibilisierung
der Betreuungszeiten durch die coronabedingten Reduzierungen nicht in vollem Umfang ausge-
schopft werden konnten. Durch die Ausfalle von Personal, die Betreuung in festen Gruppen, den Not-
betrieb, als auch durch die Schliefung von Gruppen und Einrichtungen im Corona-Infektionsfall,
standen alle Beteiligten vor schwerwiegenden Herausforderungen im Kitaalltag.

2. Fortschreibung der Fordergrundsatze

Fir die Entwicklung der flexiblen Betreuungsangebote fand in 2020 eine interkommunale Abstim-
mung zwischen der Stadt Minster und den Jugendamtern der Minsterlandkreise statt. Dieser Aus-
tausch wurde fur die Fortschreibung der Férderansatze weitergeflihrt. Themen waren u.a. der Erfah-
rungsaustausch im Pandemiebetrieb, die Ubertragung neuer Landesrichtlinien zur Umsetzung in der
Kita-Praxis, Nachweisfiihrung im Landessystem KiBiz.web sowie die Fordergrundsatze (siehe Anlage
1 Grundsatze der Forderung).

Wie in der Vorlage V/0574/2020 dargestellt, war vorgesehen die Férdergrundsatze in einem ersten
Erprobungsjahr umfassend auszuwerten. Unter den vorgenannten Pandemie-Bedingungen konnten
im aktuellen Kitajahr jedoch weder die konzeptionelle Einbindung der flexiblen Betreuungszeiten,
noch die Personalplanung in den Einrichtungen, als auch die reale Elternnachfrage, objektiv Gberprift
werden. Auch die bedarfsorientierte Umsetzung von individuellen und familienorientierten Betreu-
ungsangeboten fir Kinder in sogenannten ,sensiblen Zeiten“ — nach 18 Uhr und vor 7 Uhr, sowie an
Wochenenden und Feiertagen — konnte vor diesem Hintergrund nicht konzeptionell weiterentwickelt
werden.

Sobald die coronabedingte Einschrankung der Betreuung zurickgenommen werden kann, soll der
Ausbau zusatzlicher Angebotsstandorte forciert werden und eine umfassende Evaluation der Angebo-
te vorgenommen werden.

3. Finanzielle Forderung

Mit dem Beschluss zur Vorlage V/0574/2020 hat der Rat der Stadt Munster die finanziellen Zuschus-
se der Landesmittel aufgenommen und den stadtischen Eigenanteil von 25 % gem. § 48 Abs. 3 KiBiz
festgesetzt. Das Budget fir die Zuschiisse zur flexiblen Betreuungsangebote stellt sich demnach in
den nachsten beiden Kitajahren fir die Stadt Mlnster wie folgt dar:

Finanzrahmen flr die Stadt Minster

Kitajahr Fordersumme Land NRW | 25 % Anteil Munster | Gesamtansatz in Minster
2021 /2022 1.045.800 € 261.450 € 1.307.250 €
2022 / 2023 1.394.400 € 348.600 € 1.743.000 €

Die anteiligen Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan veranschlagt.

Die Landeszuschusse fur die Finanzierung der flexiblen Betreuungszeiten gemaf § 48 steigen wie
kalkuliert im kommenden Kindergartenjahr um 50 %. Diese Steigerung wird in Abstimmung mit den
Munsterlandkreisen mit erhdhten Férderansatzen an die Kitas weitergeben. Daflr sind folgende An-
passungen beim Stundensatz und bei der Férderung der Schlief3tage vorgesehen:

1. Stundensatz fur Flexibilisierung und Erweiterung der Betreuungszeiten
Der Stundensatz fur die Flexibilisierung der Betreuungszeiten soll von 40 Euro auf 60 Euro
angehoben werden.
Fir kleine Einrichtungen mit 1 oder 2 Gruppen lag der Stundensatz fiir die flexible Ausweitung
der Betreuungszeiten bei 50 Euro. Dieser Stundensatz wird auf 70 Euro angehoben.
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2. Foérderung reduzierter Schliel3tage

a. Bei der SchlieRtage-Regelung wurde bisher eine Férderung ab dem 15. Tag erméglicht. nach
Rucksprache mit dem Landesjugendamt ist es mdglich, dass eine Férderung bereits ab dem
20. SchlieRtag zulassig ist. Diese Erweiterung des Ansatzes wird in Munster Ubernommen, so
dass weitere Einrichtungen in den Genuss der Fordermittel flr verklirzte SchlieRzeiten kom-
men kdnnen.

b. Der Férdersatz pro reduziertem Schlie3tag wird von max. 1.000 Euro auf 1.500 Euro angeho-
ben werden, um auch hier die zusatzlichen Landesmittel an die Kitas weiterzugeben. Die Staf-
felung des Forderanteils nach GruppengroRe wird beibehalten, d.h. Kitas mit 1 oder 2 Grup-
pen erhalten 100 % der Forderung, 3 Gruppen Kitas 90 %, 4 Gruppen 80% und mit 5 und
mehr Gruppen 70 % der Férdersumme.

Die aufgefiihrten Forderansatze wurden in der AG flexible Kindertagesbetreuung kommuniziert und
gegenuber der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 KJHG ,Tagesbetreuung fur Kinder im Rahmen der
Vorlagenbesprechung dargestellt.

Die Forderansatze der Stadt Miunster werden dementsprechend angepasst (siehe Anlage 1) und gel-
ten ab dem Kitajahr 2021 / 2022.

4. Fazit

Mit der Verteilung der erhdhten Landeszuschiisse zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten geman §
48 Kinderbildungsgesetz, erhalten die Kindertageseinrichtungen in Minster eine verbesserte finanzi-
elle Ausstattung der vorhandenen Angebote. Zusatzlich bietet die verbesserte finanzielle Ausstattung
den Tragern Anreize, neue und flexible Angebote in der Stadt Mlinster etablieren zu kénnen. Mit der
Entwicklung von Betreuungsangeboten in den ,sensiblen“ Betreuungszeiten, sollen insbesondere
Familien unterstitzt werden, die individuelle Betreuungsbedarfe haben, welche nicht durch die institu-
tionelle Betreuung in der Kita gedeckt werden kdnnen.

Die Stadt Munster entwickelt mit der Férderung von flexiblen Betreuungsangeboten weitere wichtige
Bausteine zum qualitativen und quantitativen Ausbau der Angebotspalette im Kontext der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.

I.V.
gez.

Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlage:

Anlage A
Anlage 1: Grundsatze der Férderung

V/0355/2021



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

